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Berufungsentscheidung 

Der Finanzstrafsenat 2 als Organ des unabhängigen Finanzsenates als Finanzstrafbehörde 

zweiter Instanz hat durch den Vorsitzenden Hofrat Dr. Karl Kittinger, das sonstige 

hauptberufliche Mitglied Hofrat Mag. Gerhard Groschedl sowie die Laienbeisitzer Mag. Rudolf 

Grafl und Gottfried Hochhauser als weitere Mitglieder des Senates in der Finanzstrafsache 

gegen Bw., wegen der Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung und der 

Finanzordnungswidrigkeit gemäß § 33 Abs. 2 lit. a und § 49 Abs. 1 lit. a des Finanzstraf-

gesetzes (FinStrG) über die Berufung des Beschuldigten vom 16. November 2006 gegen das 

Erkenntnis des Spruchsenates beim Finanzamt Wien 1/23 vom 12. September 2006, SpS, 

nach der am 17. April 2007 in Anwesenheit des Beschuldigten, der Amtsbeauftragten AB 

sowie der Schriftführerin M. durchgeführten Verhandlung 

zu Recht erkannt: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Erkenntnis des Spruchsenates vom 12. September 2006, SpS, wurde der Berufungswerber 

(Bw.) der Abgabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 2 lit. a FinStrG und der 

Finanzordnungswidrigkeit gemäß § 49 Abs. 1 lit. a FinStrG für schuldig erkannt, weil er als 

Abgabepflichtiger vorsätzlich  

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 des Umsatzsteuergesetzes 

entsprechenden Voranmeldungen eine Verkürzung von Vorauszahlungen an Umsatzsteuer für 
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den Zeitraum März 2004 bis Jänner 2006 in Höhe von € 27.332,00 bewirkt und dies nicht nur 

für möglich, sondern für gewiss gehalten habe; und weiters  

b) Kraftfahrzeugsteuer für Jänner 2004 bis Dezember 2005 in Höhe von € 6.944,88 nicht 

spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet habe.  

Gemäß § 33 Abs. 5 FinStrG und § 49 Abs. 2 FinStrG wurde über den Bw. deswegen eine 

Geldstrafe in Höhe von € 6.800,00 und eine gemäß § 20 Abs. 1 FinStrG für den Fall der 

Uneinbringlichkeit an deren Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 17 Tagen 

verhängt.  

Gemäß § 185 Abs. 1 lit. a FinStrG wurden die vom Bw. zu ersetzenden Kosten des 

Finanzstrafverfahrens mit € 363,00 bestimmt.  

Zur Begründung wurde dazu seitens des Spruchsenates ausgeführt, dass der Bw. 

österreichischer Staatsbürger sei und genaue Feststellungen zu seinen finanziellen 

Verhältnissen und Vermögensverhältnissen derzeit nicht möglich wären. Er sei verheiratet und 

habe Sorgepflichten für mehrere Kinder (Anzahl derzeit nicht feststellbar).  

Der finanzbehördlich unbescholtene Bw. sei in den verfahrensgegenständlichen Zeiträumen 

als Blumen- und Pflanzengroßhändler tätig gewesen. Er sei für sämtliche steuerlichen 

Agenden alleine verantwortlich gewesen. Offenbar auf Grund finanzieller Engpässe 

(mittlerweile sei ein Konkursverfahren eröffnet worden) habe es der Bw. trotz Kenntnis seiner 

diesbezüglichen steuerlichen Verpflichtungen unterlassen, in der zu Punkt a) des Spruches 

ersichtlichen Zeit Umsatzsteuervorauszahlungen zu entrichten bzw. 

Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt einzureichen. Dabei habe der Bw. gewusst, 

dass durch sein Verhalten Umsatzsteuervorauszahlungen verkürzt werden würden.  

Des Weiteren habe der Bw. die Entrichtung der Kraftfahrzeugsteuer von Jänner 2004 bis 

Dezember 2005 vorsätzlich unterlassen.  

Der Schaden sei zwischenzeitig nicht gut gemacht.  

Die steuerlichen Verfehlungen hätten sich anlässlich von Außenprüfungen am 8. November 

2005 bzw. am 21. April 2006 herausgestellt, bei denen festgestellt worden sei, dass für die 

genannten Monate keinerlei Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben und auch keine 

Vorauszahlungen entrichtet worden seien. Auch die Verfehlungen im Zusammenhang mit der 

Kraftfahrzeugsteuer seien festgestellt worden. Da keine laufende Buchhaltung vom Bw. 

vorgelegt habe werden können – auch die Termine zur Prüfung seien nicht eingehalten 

worden – seien die Beträge im Schätzungswege ermittelt worden.  
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Der Bw. habe in diesem Finanzstrafverfahren beharrlich jede Mitwirkung verweigert. Aus 

seiner mehrjährigen Tätigkeit seit 2002 sei davon auszugehen, dass er seine steuerlichen 

Verpflichtungen gekannt habe. Schon aus seinem Verhalten, einfach keine laufende 

Buchhaltung zu führen, lasse sich schließen, dass er vorsätzlich die verfahrensgegen-

ständlichen Abgaben – aus finanzieller Notlage heraus – verkürzt habe. Finanzielle 

Schwierigkeiten würden keinen Rechtfertigungsgrund darstellen, zumal durch die reine 

Meldung der geschuldeten Beträge zu den gesetzlichen Terminen dem Gesetz genüge getan 

werde.  

Die Höhe des strafbestimmenden Wertbetrages ergebe sich aus den nachvollziehbaren 

Ermittlungen der Abgabenbehörde erster Instanz, die als qualifizierte Vorprüfung dem 

Verfahren zu Grunde zu legen seien. Die Schätzungen seien nachvollziehbar und schlüssig, als 

Grundlage hätten die Erklärungen des Jahres 2003 gedient. Im Übrigen seien die 

Festsetzungsbescheide in Rechtskraft erwachsen.  

Bei der Strafbemessung sah der Spruchsenat als mildernd den bisherigen ordentlichen 

Lebenswandel, als erschwerend hingegen keinen Umstand an.  

Gegen dieses Erkenntnis des Spruchsenates richtet sich die frist- und formgerechte Berufung 

des Bw. vom 16. November 2006, welche sich gegen die Höhe der vom Spruchsenat 

ausgesprochenen Geldstrafe richtet.  

Zur Begründung bringt der Bw. vor, geschieden und unterhaltspflichtig für einen Sohn zu sein.  

Seine finanzielle Situation sei auf wirtschaftliche Gegebenheiten derart zurückzuführen, dass 

viele seiner Kunden einen Geschäftsrückgang von ca. 50% hinnehmen hätten müssen, was 

auch Auswirkungen auf die geschäftliche Situation des Bw. gehabt habe.  

Der Bw. hätte, wie besprochen, dem Finanzamt gegenüber seine Zahlungen erfüllen wollen, 

hätte aber nach Konkursantrag durch das Finanzamt keine Möglichkeit mehr dazu gehabt.  

Er bedauere die Situation sehr und bitte um Aufhebung des Strafausmaßes. Er werde sein 

Gewerbe abmelden und einer Arbeit nachgehen.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 23 Abs. 1 FinStrG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe die 
Schuld des Täters. 
Abs. 2: Bei der Bemessung der Strafe sind die Erschwerungs- und die 
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, 
gegeneinander abzuwägen. Im Übrigen gelten die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß. 
Abs. 3: Bei der Bemessung der Geldstrafe sind auch die persönlichen Verhältnisse 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen. 
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Abs. 4: Bei Finanzvergehen, deren Strafdrohung sich nach einem Wertbetrag 
richtet, ist die Bemessung der Geldstrafe mit einem ein Zehntel des 
Höchstausmaßes der angedrohten Geldstrafe unterschreitenden Betrag nur 
zulässig, wenn besondere Gründe vorliegen. 

Die gegenständliche Berufung richtet sich ausschließlich gegen die Höhe der vom Spruchsenat 

festgesetzten Geldstrafe und der entsprechenden Ersatzfreiheitsstrafe.  

Entsprechend der Bestimmung des § 23 FinStrG ist Grund für die Bemessung der Strafe die 

Schuld des Täters, wobei Erschwerungs- und Milderungsgründe gegeneinander abzuwägen 

und bei der Bemessung der Geldstrafe auch die persönlichen Verhältnisse und die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen sind.  

Im gegenständlichen Fall hat der Bw. in einem Zeitraum von fast zwei Jahren keine einzige 

Umsatzsteuervoranmeldung bei der Abgabenbehörde abgegeben und auch keinerlei 

Vorauszahlungen an Umsatzsteuer entrichtet. Trotz mehrmaliger Aufforderungen hat er der 

Betriebsprüfung keinerlei steuerliche Unterlagen vorgelegt, weswegen mit einer 

schätzungsweisen Festsetzung der Besteuerungsgrundlagen vorgegangen werden musste. 

Auch hat der Bw. die Kraftfahrzeugsteuer gegen den aus dem Spruch des angefochtenen 

Erkenntnisses des Spruchsenates ersichtlichen Zeiträumen und in der ersichtlichen Höhe 

weder gemeldet noch abgeführt.  

Es kann daher im gegenständlichen Fall von einer völligen Vernachlässigung der steuerlichen 

Pflichten zur Meldung und Entrichtung der Selbstbemessungsabgaben durch den Bw. und 

somit von einem hohen Verschuldensgrad ausgegangen werden.  

Bei der Strafbemessung sah der Spruchsenat als mildernd die bisherige finanzstrafbehördliche 

Unbescholtenheit des Bw., als erschwerend hingegen keinen Umstand an.  

Der Bw. bringt in der gegenständlichen Berufung vor, dass der Grund für seine schwierige 

finanzielle Situation und für die Eröffnung des Konkursverfahrens in einem Geschäftsrückgang 

seiner Kunden gelegen sei, welcher auch negative Auswirkung auf seine geschäftliche 

Situation gehabt habe. Zweifelsfrei war Ursache und Motiv für die völlige Vernachlässigung 

der Melde- und Entrichtungspflichten im Bezug auf die Selbstbemessungsabgaben in den 

verfahrensgegenständlichen Tatzeiträumen die äußerst schwierige wirtschaftliche Situation 

des Bw., welche letztlich zur Eröffnung des Konkursverfahrens am 14. Juli 2006 führte. Der 

Bw. hat daher nach Ansicht des Berufungssenates aus einer unverschuldeten wirtschaftlichen 

Notlage heraus gehandelt, welcher Milderungsgrund bei der zweitinstanzlichen 

Strafbemessung zusätzlich zu berücksichtigen war.  
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Demgegenüber steht jedoch der durch den Spruchsenat bei der erstinstanzlichen 

Strafbemessung nicht berücksichtigte Erschwerungsgrund des oftmaligen Tatentschlusses 

über einen Zeitraum von 23 Monaten, sodass sich im gegenständlichen Fall die 

erstinstanzliche Nichtberücksichtigung eines Milderungs- und eines Erschwerungsgrundes im 

Ergebnis gegeneinander aufwiegen.  

Aus dem Inhalt des erstinstanzlichen Erkenntnisses ist erkennbar, dass der Spruchsenat trotz 

der Ausführungen, dass Feststellungen zu den finanziellen Verhältnissen und zur 

Vermögenslage des Bw. mangels seiner Mitwirkung am Verfahren nicht möglich seien, von 

einer äußerst eingeschränkten wirtschaftlichen Situation des Bw. durch den Hinweis auf das 

mittlerweile eröffnete Konkursverfahren sowie sogar von Sorgepflichten für mehrere Kinder 

ausgegangen ist.  

Führt man sich vor Augen, dass im gegenständlichen Fall der Strafrahmen insgesamt 

€ 58.136,44 beträgt, so ist erkennbar, dass die erstinstanzlich bemessene Geldstrafe nur 

geringfügig über der in § 23 Abs. 4 FinStrG normierten Mindeststrafe von einem Zehntel des 

Höchstausmaßes bemessen wurde. Diese im untersten Bereich des Strafrahmens bemessene 

Geldstrafe berücksichtigt nach Ansicht des unabhängigen Finanzsenates die durch den 

Konkurs des Bw. derzeit äußerst eingeschränkte wirtschaftliche Situation und auch seine 

Sorgepflicht für ein Kind in einem ausreichenden Ausmaß.  

Auch die mit 17 Tagen für den Fall der Uneinbringlichkeit bemessene Ersatzfreiheitsstrafe ist 

nach Ansicht des Berufungssenates, bei festgestelltem hohen Verschuldensgrad des Bw., 

unter Einbeziehung der festgestellten Milderungsgründe und des Erschwerungsgrundes des 

oftmaligen Tatentschlusses über einen Zeitraum von 23 Monaten, keinesfalls zu hoch 

bemessen.  

Berücksichtigt man im gegenständlichen Fall, dass der Bw. weder im erstinstanzlichen 

Abgaben- noch im Finanzstrafverfahren vor der Finanzstrafbehörde erster Instanz mitgewirkt 

hat und bislang auch keinerlei Schadensgutmachung erfolgt ist, so bleibt für die vom Bw. in 

der gegenständlichen Berufung beantragte Strafmilderung nach Ansicht des unabhängigen 

Finanzsenates, auch unter Einbeziehung des generalpräventiven Strafzweckes, keinerlei 

Raum.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 17. April 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


